
Anlage 5

Antwort des Ministers für Jugend und Sport, Frau Cordula 
Schubert, auf die Frage des Abgeordneten Gustav-Adolf Schur 
(PDS) - Drucksache Nr. 60 -

Frage 19

Es gibt allerorts große Sorgen um die Erhaltung des sportme
dizinischen Dienstes in unserem Land. Er hat vor allem für den 
Kinder- und Jugendsport, den Breiten- und Behindertensport 
wie auch den Leistungssport große Bedeutung. Was gedenkt die 
Regierung für den Erhalt dieser Einrichtung zu tun?

Antwort

Federführend in der Beantwortung der Anfrage an die Regie
rung muß zuständigkeitshalber das Ministerium für Jugend und 
Sport, jedoch in Abstimmung mit dem Ministerium für Gesund
heitswesen, sein.

Seitens des Ministeriums für Jugend und Sport ist in Abspra
che mit dem Minister für Gesundheitswesen auf der Grundlage 
des Staatsvertrages vom 18.5. 1990 (Artikel Gesundheitswesen) 
vorgesehen, die zentral geleitete Gesundheitseinrichtung Sport
medizinischer Dienst, die mit Beschluß des Ministerrates vom 
14.6. 1963 gebildet und entsprechend der Anordnung zum Statut 
Sportmedizinischen Dienstes vom 10.9.1963 rechtlich ausgestal
tet wurde, aufzulösen. Dies entspricht den vereinbarten Festle
gungen zur Angleichung des Gesundheitssystems an das der 
Bundesrepublik Deutschland.

Es gibt jedoch mit dem Minister für Gesundheitswesen die ge
meinsame Auffassung, daß sportmedizinische Beratungs- und 
Betreuungsaufgaben in Übereinstimmung mit den Strukturver
änderungen im Gesundheitswesen zu realisieren sind.

Die Einbindung der Aufgabenstellungen zur fachspezifischen 
sportmedizinischen Beratung und Betreuung der Sporttreiben
den sowie in der Therapie und Rehabilitation kranker und lei
stungsgeminderter Patienten sind bei der Schaffung der neuen 
Struktureinheit des ortsständigen öffentlichen Gesundheits
dienstes vorgesehen sowie in noch festzulegenden Leistungsbe
reichen in der Ebene des Landesgesundheitsdienstes.

Zur Realisierung dieser Aufgabenstellungen sind die in den 
Territorien bestehenden Beratungsstellen des Sportmedizini
schen Dienstes in den öffentlichen Gesundheitsdienst zu über
führen.

Zu den speziellen Aufgaben der sportmedizinischen Betreu
ung der Leistungssportler, zur länderübergreifenden Koordinie
rung der sportmedizinischen Betreuung sowie zu den Aufgaben 
und Zuordnungen zentraler Einrichtungen des Sportmedizini
schen Dienstes, wie dem Zentralinstitut mit seinem Dopingkon- 
trollabor in Kreischa, werden zur Zeit weitere Entscheidungen 
in Abstimmung mit dem Minister für Gesundheitswesen vorbe
reitet.

Anlage 6

Antwort des Ministers für Jugend und Sport, Frau Cordula 
Schubert, auf die Frage der Abgeordneten Dr. Dagmar Enkel
mann (PDS) - Drucksache Nr. 60 -

Frage 20

Es herrscht zur Zeit viel Unsicherheit bei Jugendlichen, wenn 
es um den Erhalt von Jugendklubs, Jugendzentren u. ä. geht. 
Spricht sich die Regierung für diese Einrichtungen aus und wie 
gedenkt sie deren Tätigkeit weiterhin zu unterstützen und zu 
fördern?

Antwort

Wir sind für den Erhalt dieser Einrichtungen, also der Jugend
zentren, Jugendklubs, Kinderklubs, da sie die Basis für Freizeit

angebote für Kinder und Jugendliche bilden und auch Raum für
die Jugendsozialarbeit bieten.

- In der Vergangenheit waren die Jugendklubs den Ratsberei
chen Kultur nachgeordnet, wurden vom Ministerium für Kul
tur zentral bearbeitet.

- Es erfolgte zentrale Planung zweckgebundener Finanzen für 
die Jugendklubs, die über die Bezirke an die Kreise gegeben 
wurden, dort für die Jugendklubs bereitgestellt wurden.

- Von dieser Verfahrensweise verabschiedet, aber Umfang des 
Geldes in die Kommunen gegeben

- Entscheidungen über die Verwendung fallen in den Kommu
nen, denen die Einrichtungen rechtlich nachgeordnet sind

- Seitens des Ministeriums für den Einzelfall keine Eingriffs
möglichkeit

- In den Kommunen müssen Entscheidungen fallen über die 
weitere Arbeit jedes einzelnen Klubs, die Klubbesucher kön
nen nur mit den Räten der Kreise über ihre Ideen und Forde
rungen beraten und die bestmögliche Nutzungsvariante er
arbeiten.

- Dabei sollte man daran denken, daß Klubs, die potentielle 
Veranstalter sind, also Diskotheken, Konzerte organisieren, 
in Abhängigkeit von ihrer Platzzahl sich selbst tragen könn
ten. Hier könnte man auch geeignete freie Träger finden 
oder Privatpersonen, die diese Diskotheken oder Konzert
häuser betreiben; in die Verträge mit diesen Trägern könnten 
dann die Forderungen der Jugendlichen eingehen, die Räu
me in den Nachmittagsstunden oder zu veranstaltungsfreien 
Tagen als Klubräume weiter zu nutzen.

- Anderen Klubs, die sich offenen Freizeitformen gestellt 
ben, wird die Kommune die entsprechenden Zuschüsse wei
terhin zahlen müssen.

- Keinesfalls kann man die Klubs über einen Kamm scheren, 
für jeden einzelnen muß in den Kommunen die beste Varian
te gefunden werden, das geht nur unter Einbeziehung der 
Vorstellungen und Bedürfnisse der Jugendlichen selbst. Sie 
sollen den Räten ihre Ideen anbieten und so selbst für den Er
halt der Einrichtungen eintreten.

Anlage 7

Antwort des Ministers für Jugend und Sport, Frau Cordula 
Schubert, auf die Frage der Abgeordneten Dr. Dagmar Enkel
mann (PDS) - Drucksache Nr. 60 -

Frage 21

Welche Maßnahmen hat die Regierung eingeleitet, um den be
reits vorhandenen Suchtproblemen unter Jugendlichen, der 
Ausbreitung von Pornographie und der Gewaltverherrlichung 
mittels Video und Spielautomaten wirksam zu begegnen?

Antwort —

Am 13. Juli wurde im Ministerium für Jugend und Sport eine 
interministerielle Arbeitsgruppe „Jugendschutz“ gegründet. Mit 
ihrer Hilfe soll es gelingen, ein koordiniertes und damit effekti
ves Handeln aller am Jugendschutz beteiligten Institutionen zu 
erreichen.

Mit § 4 der Verordnung zum Schutz der Kinder und Jugendli
chen wird formuliert: „Schund- und Schmutzerzeugnisse dürfen 
nicht hergestellt, eingeführt oder verbreitet werden“. Die Praxis 
in unserem Land zeigt, daß dieses Verbot eigenmächtig aufgeho
ben wurde. Inzwischen ist ein Handlungsbedarf vorhanden, auf 
den die Öffentlichkeit nicht vorbereitet war. Deshalb müssen wir 
zügig an zwingenden Maßnahmen zur Eindämmung bzw. Be
kämpfung der eingetretenen Situation arbeiten. Dabei gehen 
wir folgendermaßen vor:

1. Auf der Grundlage einer Anfrage des Volkskammeraus
schusses für Kultur wurde unter der Leitung des Ministers für 
Kultur eine Arbeitsgruppe gebildet, welche sich mit der Analyse 
der Wirkung und der Ableitung von Maßnahmen zur Bekämp
fung von gefährdenden Medien generell beschäftigt. Selbstver
ständlich hat in diesem Rahmen der Schutz der Kinder und Ju
gendlichen vor diesen Medien eine besondere Bedeutung.
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